
Antrag Problematik „Öffentlicher Weg Schneebauer“ 

bei der Marktgemeinde Liebenfels – 

Klage durch den Grundstücksbesitzer – 

Information: 

 

Ausgangslage: 

 
Am 01.03.2021 habe ich, GR Wipperfürth, aufgrund einer Bürgeranfrage im Namen der A-L 

einen Antrag um Beantwortung von Prüffragen bzgl. der Problematik „Öffentlicher Weg 

Schneebauer“ bei der Marktgemeinde Liebenfels eingebracht. 

 

Dieser Antrag wurde in der GR-Sitzung vom 29.04.2021 vom Herrn NRAbg. 

Bgm. Köchl nach dem TOP 42 verlesen und dem Gemeindevorstand zugewiesen (die Antwort 

erfolgte dann in der GR-Sitzung vom 20.12.2021) und zusätzlich wurde ein Personenkomitee 

geründet worden, welchen auch ich angehörte (neben dem 1. VizeBgm., der Fraktionsführerin 

der ÖVP und dem Fraktionsführer der FGL). 

 

Die Verlesung in der GR-Sitzung erfolgte durch den Herrn NRAbg. Bgm. Köchl von sich aus 

und nicht aufgrund der K-AGO §41, da der Antrag an das Gemeindeamt und nicht an den 

Gemeinderat gerichtet war (dieser Umstand wurde durch die A-L auch im Zuge eines 

Korrekturantrages der A-L zum Sitzungsprotokoll vom 29.04.2021 angeführt und in der 

GR-Sitzung vom 26.05.2021 behandelt). 

 

Am 14.06.2021 erhielt ich per E-Mail voraus (anschließend per RSa-Brief) die Information 

von der Rechtsanwältin des Grundstücksbesitzers vlg. Schneebauer, in dem ich aufgefordert 

wurde, eine Ehrenerklärung zu unterzeichnen oder es werden gerichtliche Schritte wegen 

Ehrenbeleidigung und Kreditschädigung gegen mich eingeleitet (Details siehe Anlage 1). 

 

Am 30.06.2021 erfolgte durch meinen Rechtsvertreter die Mitteilung an die Rechtsanwältin 

des Grundstücksbesitzers, dass ich nicht bereit bin die Ehrenerklärung zu unterzeichnen 

(Details siehe Anlage 2)! 

 

Ebenfalls am 30.06.2021 habe ich daraufhin der Marktgemeinde Liebenfels, sowie den 

weiteren Mitgliedern des Personenkomitees schriftlich mitgeteilt, dass ich aus dem 

Verhandlungsteam aus Gründen der Befangenheit mit sofortiger Wirkung ausscheiden werde! 

 

Am 04.08.2021 wurde durch die Rechtsanwältin des Grundstücksbesitzers beim 

Bezirksgericht St. Veit/Glan eine Privatklage (Strafsache gem. § 111 Abs 2 StGB) 

eingebracht, welche mir mit RSa-Brief vom BG St. Veit/Glan am 20.08.21 zugestellt wurde 

(Details siehe Anlage 3). 

 

Am 01.09.2021 erfolgte durch meinen Rechtsvertreter die Gegenäußerung/Einspruch zur 

Privatanklage vom 04.08.2021 an das Bezirksgericht St. Veit/Glan (Details siehe Anlage 4). 

 

Am 02.12.2021 erfolgte durch das Bezirksgericht St. Veit/Glan der Beschluss, dass das 

Strafverfahren gegen mich gem. § 451 Abs StPO eingestellt wird (Details siehe Anlage 5). 

 

Am 11.01.2022 wurde mir von meinem Rechtsvertreter mitgeteilt, dass vom 

Grundstücksbesitzer keine Beschwerde eingebracht wurde und somit der Beschluss vom 

02.12.2021 in Rechtskraft erwachsen ist (Details siehe Anlage 6). 

  



 

„Verfahrensschritte“ im Detail: 

 

 

Anlage 1 – Aufforderung Unterzeichnung „Ehrenerklärung“ vom 14.06.2021 

 

 
  



 



 
  



 
  



Anlage 2 – Zurückweisung „Ehrenerklärung“ vom 30.06.2021 

 

 



 

 
 


